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Fachprüfung Europarecht  
 

- Muster –  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notenschlüssel: 100-85 Punkte: sehr gut; 84-75 Punkte: gut; 74-65 Punkte: befriedigend; 64-51 
Punkte: genügend; 50 und weniger: nicht genügend 
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Teil A 

 
 

Multiple Choice (jeweils pro Frage 5 Punkte), gesamt 20 Punkte 
 

 

1. Nach Ihrem Jusstudium werden Sie Richter am Bezirksgericht Neumarkt 
(Zivilsachen). In einer erstinstanzlichen Streitigkeit sind Sie mit der Auslegung 
einer RL-Bestimmung beschäftigt und haben Zweifel, wie diese RL-
Bestimmung auszulegen ist. 

Markieren Sie die zutreffende(n) Aussage(n)!  
 

(a) Sie können ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH richten, vorausgesetzt Sie 
halten eine Klärung der Auslegungsfrage für die Entscheidung des am Bezirksgericht 
anhängenden Prozesses für erforderlich.  

(b) Sie können den EuGH nicht mit einem Vorabentscheidungsfrage befassen, da es sich 
in Ihrem Fall nicht um „die Auslegung der Verträge“, sondern um die Auslegung von 
Sekundärrecht handelt. 

(c) Sie müssen zuerst prüfen, ob eine der Streitparteien durch die RL-Bestimmung 
berechtigt wird, denn nur dann ist ein Vorabentscheidungsverfahren unionsrechtlich 
zulässig. 

(d) Sie müssen ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH richten. Dass es sich bei 
ihrem Verfahren um ein Verfahren handelt, das noch durch ein Rechtsmittel (konkret: 
Berufung an das Landesgericht) angefochten werden kann, spielt hier keine Rolle, da 
in Ihrem Fall die Vorlage zur Sicherstellung der einheitlichen Anwendung des 
Unionsrechts erforderlich ist. 

(e) Sie sind unionsrechtlich nicht verpflichtet, ein Vorabentscheidungsersuchen an den 
EuGH zu richten.  

2. Grundrechte: Markieren Sie die zutreffende(n) Aussage(n)! 
 

(a) EU-Grundrechte gibt es erst seit Inkrafttreten der Grundrechte-Charta. 
(b) Die Bestimmungen der Grundrechte-Charta sind nicht als Einschränkung oder 

Verletzung der durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen. 

(c) In der Rs Melloni hat der EuGH allerdings ausgeführt, dass dadurch [Aussage (b)] nicht 
der Vorrang des Unionsrechts beeinträchtigt werden darf. 

(d) Die Erläuterungen zur Charta der Grundrechte haben denselben rechtlichen Status 
wie die Grundrechte-Charta. 

(e) Artikel 7 der Grundrechte-Charta hat, soweit er nicht einen weiter gehenden Schutz 
gewährt, die gleiche Bedeutung und Tragweite wie Artikel 8 EMRK („Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens“). 

 
3. 
In der Salzburg Altstadt gibt es nur einige wenige Nahversorger. Da bei den 
meisten Supermärkten viele ausländische Touristen einen Einkauf tätigen, 
haben sich zwei Supermarktfilialen entschlossen, gemeinsam die Preise 
anzuheben – die Touristen können schließlich kaum auf andere Filialen 
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ausweichen. Damit das Vorgehen nicht so sehr auffällt, erhöht zunächst 
Supermarkt A die Preise – einige Wochen später zieht Supermarkt B nach.  
 
Markieren Sie die zutreffende(n) Aussage(n)! 

 

(a) Supermärkte üben eine wirtschaftliche Tätigkeit aus, denn sie bieten Güter auf dem 
Markt an.  

(b) Beim Vorgehen der beiden Supermärkte handelt es sich nicht um eine abgestimmte 
Verhaltensweise im Sinne des Unionsrechts, da diesbezüglich keine rechtlich 
bindende Vereinbarung vorliegt.  

(c) Bei einer solchen Preisabsprache handelt es sich somit um eine sogenannte nackte 
Wettbewerbsbeschränkung.  

(d) Da die beiden Supermärkte beide in Österreich gelegen sind, liegt  kein 
grenzüberschreitender Sachverhalt vor. Das EU-Kartellrecht kommt daher nicht zur 
Anwendung.  

(e) Da es sich um eine verbotene Preisabsprache handelt, kommt das EU-
Wettbewerbsrecht jedenfalls zur Anwendung. 

 
4.  
Im Zuge der Finanz- und Staatsschuldenkrise wurden mehrere Instrumente 
geschaffen, um diese Krise bewältigen zu können. Eines davon ist er 
Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM).  
 
Markieren Sie die zutreffende(n) Aussage(n)! 

(a) Der ESM ist eine Einrichtung des Unionsrechts mit Sitz in Luxemburg.  
(b) In der Rechtssache Pringle entschied der EuGH über die Vereinbarkeit des ESM mit 

dem Unionsrecht.  
(c) Der ESM war laut EuGH bereits vor der Einführung des Artikel 136 Absatz 3 AEUV mit 

den Unionsverträgen vereinbar, sodass diesem neuen Absatz nur deklaratorische 
Wirkung zukommt.  

(d) Der ESM ist ein Instrument der Währungspolitik, weshalb der Union hier eine 
ausschließliche Kompetenz zukommt.  

(e) Der ESM betraut die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank mit 
bestimmten Aufgaben.  

 
 
 
 
 

Teil B 
Cases 

 
 
 
Frage  1 10 Pkt 
 
 
Alma A ist ungarische  Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Hof bei Salzburg. Nach erfolgreichem 
Abschluss ihres Studiums an der PLUS strebt sie eine Karriere in der österreichischen 
Finanzverwaltung an und bewirbt sich auf eine Stelle als Sachbearbeiterin  beim Finanzamt 
Österreich. Das Tätigkeitsprofil umfasst die selbständige Bearbeitung und Erstellung von 
Steuerbescheiden im Bereich der Einkommens- und Körperschaftssteuer. Alma fällt aus allen Wolken 
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als ihr mitgeteilt wird, dass eine Bearbeitung ihrer Bewerbung nicht möglich ist, da sie die in der 
Ausschreibung zwingend vorgesehene Voraussetzung  der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht 
erfüllt. Alma meint, dass sei „in der EU“ nicht zulässig. Hat sie Recht?  

 

Frage 2 25 Pkt 

 (Sachverhalt im Anschluss an Frage 1) 

Nachdem sie den ersten Schock überwunden hat, beschließt Alma ihrem Leben eine neue Wendung 
zu geben. Sie zieht sich ein Yoga-Retreat in Südostasien zurück und lernt dort die Irin Berta B 
kennen. Die beiden beschließen nach einem Jahr nach Europa zurück zu kehren und wollen im 
Gasteinertal eine biologisch-dynamische Hühnerzucht aufbauen. Zur Bestreitung  ihres 
Lebensunterhalts sind sie jedoch in der Anfangszeit auf eine weiteren Tätigkeit angewiesen. Eine 
Studienkollegin, die inzwischen erfolgreich in der Finanzverwaltung gelandet ist, weist sie auf eine 
Ausschreibung als Reinigungskraft dort hin. Auch für diese Stelle ist allerdings die österreichische 
Staatsbürgerschaft erforderlich. Nachzuweisen sind zudem Kenntnisse der deutschen Sprache auf 
Niveau C1 (ca Matura-Niveau), welche Berta B noch nicht erbringen kann. 
 
Alma und Berta wollen dieses Mal die Sache nicht auf sich beruhen lassen und den Rechtsweg 
beschreiten. Zudem wollen sie sich in „Brüssel“ beschweren. Ihrer Meinung nach müsse der EuGH 
„hier ein Machtwort sprechen“. 
 
 
Bitte beraten sie die beiden umfassend zu den materiell-rechtlichen wie verfahrensrechtlichen 
Voraussetzungen ihres Vorhabens. Welche Rechtsvorschriften des Unionsrechts sind hier 
heranzuziehen? Sind diese verletzt? Sind die notwendigen Tatbestandsvoraussetzungen gegeben? 
Wie und wo können die beiden ihre Ansprüche geltend machen?  In welcher Weise könnten sie sich in 
„Brüssel“ beschweren ?Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten? 
 
 
 

 
 
Frage 3 25 Pkt 
 
Um der Abhängigkeit von Erdgas etwas entgegenzusetzen und gleichzeitig einen Beitrag zur 
Klimawende zu leisten, entschließt sich die Regierung des EU-Mitgliedstaats A., die 
Körperschaftssteuer für bestimmte Wasserstoff produzierende Unternehmen von 20 auf 10 Prozent zu 
senken. Diese Steuersenkung kommt nur Produzenten von sog. „grünem Wasserstoff“ – das ist 
Wasserstoff, der mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird – zu. Die Regelung 
begünstigt derzeit nur zwei Unternehmen; die Regierung von A. hofft aber, dass wegen der 
Steuersenkung bald neue Wasserstoff-Produzenten dazukommen. Die EU-Kommission wurde von der 
geplanten Maßnahme in Kenntnis gesetzt. Da nach Meinung des Gesetzgebers von A. die Zeit drängte, 
beschloss er schließlich ein entsprechendes Gesetz, das an einem der nächsten Tage in Kraft tritt, ohne 
die Reaktion der Kommission abzuwarten. Die zwei erwähnten Unternehmen profitieren in der Folge 
von einem um die Hälfte reduzierten Körperschaftssteuersatz. 
 
Wie beurteilen Sie diesen Sachverhalt materiell- und formell-rechtlich? 
Welche Schritte hat die Kommission zu setzen, wenn sie die Steuersenkung für EU-rechtskonform 
hält? Welche Möglichkeit steht der Kommission offen, wenn sie ähnliche Vorhaben auch anderen 
Mitgliedstaaten ermöglichen will, ohne dass die Kommission in jedem Fall involviert werden müsste? 
Welche Schritte hat die Kommission zu setzen, wenn sie die Steuersenkung für EU-rechtswidrig hält? 
Inwiefern könnte es in diesem Fall eine Rolle spielen, dass alle 27 EU-Mitgliedstaaten die von A. 
gesetzte Maßnahme unterstützen? 
Kommentieren Sie folgende Aussage: Da es sich hier um Energiepolitik handelt, die in die geteilte 
Zuständigkeit fällt, können die Mitgliedstaaten eine solche Maßnahme setzen, ohne die EU-
Kommission oder ein sonstiges Unionsorgan zu informieren. Anderes würde nur dann gelten, wenn 
der Unionsgesetzgeber in der Frage der Wasserstoffproduktion bereits Regeln festgesetzt hätte.  
 
Frage 4 20Pkt 
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Die Europäische Kommission hat im Oktober 2022 den folgenden Vorschlag vorgelegt: 

 

 

a) Auf welche Rechtsgrundlage ist der Vorschlag gestützt? Wie unterscheidet sich das hier 
vorgesehene Rechtsetzungsverfahren vom ordentlichem Gesetzgebungsverfahren?  

b) Wer war in der Kommission an der Ausarbeitung des Vorschlags beteiligt? Wurde der 
österreichische Kommissar damit befasst? 

c) Portugal, Spanien, Polen und Ungarn haben (aus unterschiedlichen Gründen) Bedenken 
angemeldet. Können diese Staaten eine Entscheidung verhindern? 

d) Polen ist der Meinung, die vorgeschlagene Rechtsgrundlage könne hier nicht herangezogen 
werden. Was kann Polen tun, wenn die Verordnung dennoch, wie vorgeschlagen, beschlossen wird? 

 

 
 
 
 


